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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

19.11.1998 

Geschäftszahl 

96/15/0051 

Rechtssatz 

Wird ein Wirtschaftsgut sowohl betrieblich als auch privat genutzt, führt überwiegende betriebliche Nutzung 
grundsätzlich zu notwendigem Betriebsvermögen, überwiegende private Nutzung grundsätzlich zu 
Privatvermögen (Hinweis EB E 22.11.1995, 94/15/0147; Doralt-Ruppe, Steuerrecht I/6, 82). 


